
12ENTSCHÄDIGUNG TOURENWESEN

De!nition Spesen

Als Spesen gelten alle Auslagen für Transport, Übernachtungen und Essen, ohne Getränke.

Tourenwesen

Die Tourenleiter sprechen sich bei der Tourenplanung über den Einsatz von Bergführern im Rahmen des 

Budgets ab. Die Einhaltung des Budgets wird durch die Tourenchef‘s überwacht. 

Die Tourenabrechnungen sind vom Tourenchef zu visieren.

Die Vergünstigungen werden anhand der Tourenabrechnungen durch den Kassier ausbezahlt oder durch 

den verantwortlichen Tourenleiter nicht eingezogen.

Bergführer

    Spesen   Entschädigung

 Sektions-Touren  100% zu Lasten der Teilnehmer 50% Führertaxe zu Lasten Sektion

 Kurse intern (Klassenlehrer)  100% zu Lasten der Teilnehmer 100% Führertaxe zu Lasten Sektion

Verantwortlicher Tourenleiter

    Spesen   Entschädigung

 Sekitons-Touren  100% zu Lasten der Teilnehmer keine

 Kurse intern (Klassenlehrer)  100% zu Lasten der Teilnehmer keine

Vergütung Fahrspesen

    ö"entliche Verkehrsmittel  Auto

 Touren und Kurse intern  2. Klasse-Billet, Halbtax  Fr. -.50/km und Auto oder Fr. -.10/km

    100% zu Lasten der Teilnehmer und Insasse.

       100% zu Lasten der Teilnehmer

 Kurse extern (Anmeldung durch  2. Klasse-Billet, Halbtax  Entschädigung in Höhe ÖV-Billet

 Tourenchef)   100% zu Lasten der Sektion  2. Klasse + Halbtax

       100% zu Lasten der Sektion

Vergünstigungen für Vorstand, aktive Tourenleiter und Retter mit mindestens 6 Rettungsübungen pro Jahr

 Sektions-Touren ohne Bergführer  Sektion zahlt Halbpension ohne Getränke

 Sektions-Touren mit Bergführer  100% der Führertaxe zu Lasten der Sektion

 Kurse intern    Spesen 100% zu Lasten der Sektion

 Aus- und Fortbildungskurse extern  Spesen 100% zu Lasten der Sektion (inkl. Kurskosten)


